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Passive SterbehilfePassive Sterbehilfe
Bedeutung (BGH):Bedeutung (BGH): Das Grundleiden ist nach Das Grundleiden ist nach äärztlicher rztlicher 
ÜÜberzeugung irreversibel, hat einen tberzeugung irreversibel, hat einen töödlichen Verlauf dlichen Verlauf 
angenommen und der Tod wird in kurzer Zeit eintreten. angenommen und der Tod wird in kurzer Zeit eintreten. 
Erst in diesem Stadium ist es gerechtfertigt, auf lebensErst in diesem Stadium ist es gerechtfertigt, auf lebens--
verlverläängernde Mangernde Maßßnahmen wie Beatmung, Bluttransfunahmen wie Beatmung, Bluttransfu--
sion oder ksion oder küünstliche Ernnstliche Ernäährung zu verzichten.hrung zu verzichten.
Folge:Folge: nicht snicht strafbar! trafbar! 
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Aktive SterbehilfeAktive Sterbehilfe
Bedeutung:Bedeutung: Auf ernsthaftes und ausdrAuf ernsthaftes und ausdrüückliches Verckliches Ver--
langen des Sterbewilligen wird gezielt eine lebenslangen des Sterbewilligen wird gezielt eine lebens--
verkverküürzende Handlung vorgenommen. rzende Handlung vorgenommen. 
Folge:Folge: Strafbar gemStrafbar gemäßäß §§ 216 StGB (Freiheitsstrafe 216 StGB (Freiheitsstrafe 
von 6 Monaten bis zu 5 Jahren.)von 6 Monaten bis zu 5 Jahren.)
Beachte:Beachte: Wer ohne ein solches Verlangen einen Wer ohne ein solches Verlangen einen 
Menschen tMenschen töötet, macht sich entweder des Totschlags tet, macht sich entweder des Totschlags 
((§§ 212 StGB) oder des Mordes (212 StGB) oder des Mordes (§§ 211 StGB) schul211 StGB) schul--
dig.dig.
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Indirekte SterbehilfeIndirekte Sterbehilfe

Bedeutung:Bedeutung: ÄÄrztlich gebotene, schmerzlindernde rztlich gebotene, schmerzlindernde 
Medikation, die gemMedikation, die gemäßäß dem erkldem erkläärten oder mutmarten oder mutmaßß--
lichen Willen des Patienten vorgenommen wird und lichen Willen des Patienten vorgenommen wird und 
bei der als Nebenwirkung eine Beschleunigung des bei der als Nebenwirkung eine Beschleunigung des 
Todeseintritts hingenommen wird. Todeseintritts hingenommen wird. 
Folge:Folge: StraflosStraflos
Grund:Grund: Die ErmDie Ermööglichung des Sterbens in Wglichung des Sterbens in Wüürde rde 
und Schmerzfreiheit ist ein hund Schmerzfreiheit ist ein hööherwertiges Rechtsgut, herwertiges Rechtsgut, 
als die Aussicht, unter schwersten Schmerzen, noch als die Aussicht, unter schwersten Schmerzen, noch 
kurze Zeit lkurze Zeit läänger leben zu mnger leben zu müüssen. ssen. 
Hierzu:Hierzu: §§ 16 Berufsordnung f16 Berufsordnung füür die deutschen r die deutschen ÄÄrzrz--
tinnen und tinnen und ÄÄrzte.rzte.
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PatientenverfPatientenverfüügunggung

© Prof. Dr. K. Fehn



PatientenverfPatientenverfüügunggung

gesetzlich nicht geregeltgesetzlich nicht geregelt
Fall Fall „„Terri ShiavoTerri Shiavo““ gab Anlass zu politischer Diskussion gab Anlass zu politischer Diskussion 
und Ankund Anküündigung gesetzlicher Regelungndigung gesetzlicher Regelung
bis heute nicht existentbis heute nicht existent
daher gelten die allgemeinen rechtlichen Grundsdaher gelten die allgemeinen rechtlichen Grundsäätzetze
Ausgangspunkt:Ausgangspunkt: Patient muss in Heilbehandlungen einPatient muss in Heilbehandlungen ein--
willigen, damit diese rechtmwilligen, damit diese rechtmäßäßig durchgefig durchgefüührt werden hrt werden 
kköönnen (invasivnnen (invasiv--med. Mamed. Maßß--nahmen erfnahmen erfüüllen den Strafllen den Straf--
tatbestand der Ktatbestand der Köörperverletzung)rperverletzung)
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PatientenverfPatientenverfüügunggung

also:also: medizinische Mamedizinische Maßßnahmen knahmen köönnen auch abgelehnt nnen auch abgelehnt 
werdenwerden
Regelfall:Regelfall: ausdrausdrüücklich erklcklich erkläärte Einwilligung (rte Einwilligung (§§ 228 228 
StGB) oder AblehnungStGB) oder Ablehnung
Problemfall:Problemfall: Patient ist nicht mehr einwilligungsfPatient ist nicht mehr einwilligungsfäähighig
Dann ist in der Regel die sog. Dann ist in der Regel die sog. mutmamutmaßßlicheliche Einwilligung Einwilligung 
mamaßßgebendgebend
aber:aber: mutmamutmaßßlicher Wille des Patienten wird von einem licher Wille des Patienten wird von einem 
Dritten ermitteltDritten ermittelt
Der Wille des Patienten soll oberstes Gebot seinDer Wille des Patienten soll oberstes Gebot sein……
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BundesgerichtshofBundesgerichtshof

Die MDie Mööglichkeit, medizinische Behandlungen auch glichkeit, medizinische Behandlungen auch 
dann abzulehnen, wenn sie das eigene Leben retten, dann abzulehnen, wenn sie das eigene Leben retten, 
ergibt sich aus dem Selbstbestimmungsrecht, das als ergibt sich aus dem Selbstbestimmungsrecht, das als 
HerzstHerzstüück der Menschenwck der Menschenwüürde grundsrde grundsäätzlich die tzlich die 
gesamte Rechtssphgesamte Rechtssphääre des einzelnen umfasst. Jeder re des einzelnen umfasst. Jeder 
Mensch kann demnach frei entscheiden, ob er sich Mensch kann demnach frei entscheiden, ob er sich 
einer medizinischen Behandlung unterziehen will einer medizinischen Behandlung unterziehen will 
oder nicht. Was objektiv vernoder nicht. Was objektiv vernüünftig oder aus medizinftig oder aus medizi--
nischer Sicht geboten ist, spielt keine Rolle.nischer Sicht geboten ist, spielt keine Rolle. Die perDie per--
ssöönliche Entscheidung eines Menschen, sich nicht nliche Entscheidung eines Menschen, sich nicht 
(weiter) behandeln zu lassen, ist damit grunds(weiter) behandeln zu lassen, ist damit grundsäätzlich tzlich 
zu respektieren.zu respektieren.
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DDer Patient bringt zum Ausdruck, dass er er Patient bringt zum Ausdruck, dass er –– ffüür den Fall r den Fall 
einer ihm speiner ihm spääter nicht mehr mter nicht mehr mööglichen Willensglichen Willensääuußßerung erung 
–– eine bestimmte Behandlung nicht will.eine bestimmte Behandlung nicht will.
PatientenverfPatientenverfüügung = Instrument zur Dokumentation des gung = Instrument zur Dokumentation des 
eigenen erkleigenen erkläärten Willensrten Willens
RRüückgriff auf den mutmackgriff auf den mutmaßßlichen Patientenwillen ist nur lichen Patientenwillen ist nur 
noch subsidinoch subsidiäär erforderlich (neuere Rspr.).r erforderlich (neuere Rspr.).
frfrüühere Rspr.:here Rspr.: Instrument zur Ermittlung des mutmaInstrument zur Ermittlung des mutmaßßlili--
chen Willens.chen Willens.

Bedeutung der Bedeutung der 
PatientenverfPatientenverfüügung gung 
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WirksamkeitsvoraussetzungenWirksamkeitsvoraussetzungen

keine bestimmte Form, da gesetzlich nicht geregeltkeine bestimmte Form, da gesetzlich nicht geregelt
Patient muss zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. AktualiPatient muss zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Aktuali--
sierung der Patientenverfsierung der Patientenverfüügung einwilligungsfgung einwilligungsfäähig gehig ge--
wesen seinwesen sein
Auseinandersetzung mit konkreten Krankheitsbildern Auseinandersetzung mit konkreten Krankheitsbildern 
und Krankheitsverlund Krankheitsverlääufen muss erkennbar seinufen muss erkennbar sein

aber:aber: der Verfder Verfüügende muss zum Zeitpunkt des Abfassens der gende muss zum Zeitpunkt des Abfassens der 
PatientenverfPatientenverfüügung noch nicht an der Krankheit erkrankt seingung noch nicht an der Krankheit erkrankt sein
VerfVerfüügende sollte gende sollte äärztlich beraten seinrztlich beraten sein

© Prof. Dr. K. Fehn



WirksamkeitsvoraussetzungenWirksamkeitsvoraussetzungen

Ablehnung der konkret indizierten Behandlungsmethode Ablehnung der konkret indizierten Behandlungsmethode 
ist gewolltist gewollt
Der erklDer erkläärte Wille muss zum Entscheidungszeitpunkt rte Wille muss zum Entscheidungszeitpunkt 
noch immer aktuell seinnoch immer aktuell sein

Je Je äälter die Patientenverflter die Patientenverfüügung, desto geringer ist ihre gung, desto geringer ist ihre 
BindungswirkungBindungswirkung
RegelmRegelmäßäßige Aktualisierungen (z.B. durch jige Aktualisierungen (z.B. durch jäährliche Besthrliche Bestäätigung tigung 
mit Unterschrift und Datum) erhmit Unterschrift und Datum) erhööhen die Bindungswirkunghen die Bindungswirkung

PatientenverfPatientenverfüügunggung muss authentisch seinmuss authentisch sein
Nach der Rspr. ist an die PrNach der Rspr. ist an die Prüüfung der Wirksamkeitsvorfung der Wirksamkeitsvor--
aussetzungen ein strenger Maaussetzungen ein strenger Maßßstab anzulegenstab anzulegen
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FolgenFolgen

Ein Behandlungsabbruch kann nur erfolgen, wennEin Behandlungsabbruch kann nur erfolgen, wenn
der dahingehende Wille des Patienten positiv feststehtder dahingehende Wille des Patienten positiv feststeht
das schwerwiegende Leiden nach sicherer medizinischer das schwerwiegende Leiden nach sicherer medizinischer 
ÜÜberzeugung irreversibel ist und keine Aussicht auf Besserung berzeugung irreversibel ist und keine Aussicht auf Besserung 
bestehtbesteht

Kann ein solcher eindeutiger Wille nicht festgestellt werKann ein solcher eindeutiger Wille nicht festgestellt wer--
den (mangels vorhandender oder einer den genannten den (mangels vorhandender oder einer den genannten 
Kriterien genKriterien genüügender Patientenverfgender Patientenverfüügung), ist der mutgung), ist der mut--
mamaßßliche Patientenwille zu ermittelnliche Patientenwille zu ermitteln
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Kriterien fKriterien füür die Ermittlung des r die Ermittlung des 
mutmamutmaßßlichen Willenslichen Willens

MMööglichst objektive Kriterien sind heranzuziehen, z.B.:glichst objektive Kriterien sind heranzuziehen, z.B.:
frfrüühere mhere müündliche oder schriftliche ndliche oder schriftliche ÄÄuußßerungen, erungen, 
religireligiööse/weltanschauliche und sonstige persse/weltanschauliche und sonstige persöönliche nliche 
ÜÜberzeugungen, berzeugungen, 
perspersöönliche Lebensentscheidungennliche Lebensentscheidungen
perspersöönliche Wertvorstellungen,nliche Wertvorstellungen,
altersbedingte Lebenserwartung, altersbedingte Lebenserwartung, 
Erleiden von Schmerzen, Erleiden von Schmerzen, 
hilfsweise allgemeine Wertvorstellungen. hilfsweise allgemeine Wertvorstellungen. 
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PrPrüüfungsrasterfungsraster

Patient hat Patientenverfügung

ja nein

Wirksamkeitsvoraussetzungen 
erfüllt

ja nein

Vormundschafts-/familienge-
richtl. Genehmigung 

erforderlich

janein

Bindungswirkung

Entscheidung
abwarten

Ermittlung des 
mutmaßlichen Willens



PatientenverfPatientenverfüügung bei unter gung bei unter 
Betreuung stehenden PatientenBetreuung stehenden Patienten
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Betreute PatientenBetreute Patienten

Nicht mehr einwilligungsfNicht mehr einwilligungsfäähige Patienten stehen hhige Patienten stehen hääufig ufig 
unter Betreuungunter Betreuung
Betreuer obliegt die Personensorge und damit auch die Betreuer obliegt die Personensorge und damit auch die 
Entscheidung Entscheidung üüber die Durchfber die Durchfüührung medizinischer hrung medizinischer 
MaMaßßnahmennahmen
In besonders risikoreiche medizinische Eingriffe darf der In besonders risikoreiche medizinische Eingriffe darf der 
Betreuer nur mit Zustimmung des VormundschaftsgeBetreuer nur mit Zustimmung des Vormundschaftsge--
richts einwilligen (richts einwilligen (§§ 1904 I BGB)1904 I BGB)
Gilt Gilt §§ 1904 I BGB analog f1904 I BGB analog füür den Behandlungsabbruch?r den Behandlungsabbruch?
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Betreute PatientenBetreute Patienten
Langer Streit in der Rspr.Langer Streit in der Rspr.

BGH/OLG Frankfurt: BGH/OLG Frankfurt: §§ 1904 I BGB gilt analog und es bedarf 1904 I BGB gilt analog und es bedarf 
einer vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung des Behandeiner vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung des Behand--
lungsabbruchslungsabbruchs
LG Frankfurt/LG MLG Frankfurt/LG Müünchen: nchen: §§ 1904 I BGB betrifft einen anderen 1904 I BGB betrifft einen anderen 
Fall und kann nicht analog angewandt werden; es bedarf keiner Fall und kann nicht analog angewandt werden; es bedarf keiner 
vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung des Behandlungsvormundschaftsgerichtlichen Genehmigung des Behandlungs--
abbruchsabbruchs

Inzwischen (BGH):Inzwischen (BGH):
Grundsatz: Betreuer muss dem Willen des Patienten gegenGrundsatz: Betreuer muss dem Willen des Patienten gegenüüber ber 
Arzt und Pflegepersonal in eigener rechtlicher Verantwortung Arzt und Pflegepersonal in eigener rechtlicher Verantwortung 
Ausdruck und Geltung verschaffenAusdruck und Geltung verschaffen
Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung ist erforderlich, wenn Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung ist erforderlich, wenn 
eine eine äärztlicherseits angebotene lebenserhaltende oder lebensrztlicherseits angebotene lebenserhaltende oder lebens--
verlverläängernde Mangernde Maßßnahme abgelehnt werden sollnahme abgelehnt werden soll
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Betreute PatientenBetreute Patienten
Vormundschaftsgerichtliche ZustVormundschaftsgerichtliche Zustäändigkeit ergibt sich nicht aus ndigkeit ergibt sich nicht aus 
einer Analogie zu einer Analogie zu §§ 1904 I BGB, sondern 1904 I BGB, sondern „„aus einem unabweisaus einem unabweis--
baren Bedbaren Bedüürfnis des Betreuungsrechtsrfnis des Betreuungsrechts““ (Schutzgedanke)(Schutzgedanke)
Daraus folgt:Daraus folgt: Es bedarf keiner vormundschaftsgerichtlichen GeEs bedarf keiner vormundschaftsgerichtlichen Ge--
nehmigung, wenn lebenserhaltende oder lebensverlnehmigung, wenn lebenserhaltende oder lebensverläängernde ngernde 
MaMaßßnahmen nahmen äärztlicherseits von vornherein nicht angeboten rztlicherseits von vornherein nicht angeboten 
werden, weil siewerden, weil sie

nicht indiziert,nicht indiziert,
nicht mehr sinnvollnicht mehr sinnvoll
oder aus anderen Groder aus anderen Grüünden nicht mnden nicht mööglich sind.glich sind.
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PatientenverfPatientenverfüügung bei gung bei 
MinderjMinderjäährigenhrigen
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MinderjMinderjäährigehrige

Grundsatz:Grundsatz: auch Minderjauch Minderjäährige khrige köönnen einwilligungsfnnen einwilligungsfää--
hig sein und grds. wirksam in medizinische Mahig sein und grds. wirksam in medizinische Maßßnahmen nahmen 
einwilligen oder diese ablehneneinwilligen oder diese ablehnen
EinwilligungsfEinwilligungsfäähigkeit higkeit ≠≠ GeschGeschääftsfftsfäähigkeithigkeit
MinderjMinderjäährige < 14 Jahre gelten grds. als nicht einwillihrige < 14 Jahre gelten grds. als nicht einwilli--
gungsfgungsfäähighig
Im Im ÜÜbrigen ist die Einwilligungsfbrigen ist die Einwilligungsfäähigkeit im Einzelfall zu higkeit im Einzelfall zu 
ermitteln aufgrund ermitteln aufgrund 

Entwicklungsstandes, Entwicklungsstandes, 
geistige und sittliche Reife geistige und sittliche Reife 
FFäähigkeit, die Tragweite der Entscheidung zu erkennenhigkeit, die Tragweite der Entscheidung zu erkennen
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MinderjMinderjäährigehrige

Wenn MinderjWenn Minderjäährige > 14 Jahren einwilligungsfhrige > 14 Jahren einwilligungsfäähig sein hig sein 
kköönnen, knnen, köönnen sie grds. auch eine wirksame Patientennnen sie grds. auch eine wirksame Patienten--
verfverfüügung verfassengung verfassen
aber:aber: angesichts der geringen Lebenserfahrung ist Zuangesichts der geringen Lebenserfahrung ist Zu--
rrüückhaltung bei der Annahme einer Bindungswirkung geckhaltung bei der Annahme einer Bindungswirkung ge--
boten, wenn diese auf einen tboten, wenn diese auf einen töödlichen Behandlungsabdlichen Behandlungsab--
bruch zielt (besonders sorgfbruch zielt (besonders sorgfäältige Prltige Prüüfung der Einwilllifung der Einwillli--
gungsfgungsfäähigkeit)higkeit)
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MinderjMinderjäährigehrige

Im Zweifel sind die Eltern hinzuzuziehenIm Zweifel sind die Eltern hinzuzuziehen
Im Zweifel (zunIm Zweifel (zunäächst) keine Bindungswirkung annehmenchst) keine Bindungswirkung annehmen
Eltern bedEltern bedüürfen rfen –– wenn sie zugunsten eines Behandwenn sie zugunsten eines Behand--
lungsabbruchs entscheiden lungsabbruchs entscheiden –– stets einer familiengestets einer familienge--
richtlichen Genehmigung (entsprechend einer vormundrichtlichen Genehmigung (entsprechend einer vormund--
schaftsgeschaftsge--richtlichen Genehmigung im Betreuungsrecht)richtlichen Genehmigung im Betreuungsrecht)
Der Behandlungsabbruch darf nicht durchgefDer Behandlungsabbruch darf nicht durchgefüührt werhrt wer--
den, wenn ein Elternteil dagegen ist den, wenn ein Elternteil dagegen ist 
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DoDo--NotNot--RescutateRescutate--Order bei Order bei 
MinderjMinderjäährigenhrigen

Sonderfall:Sonderfall: DoDo--NotNot--RescutateRescutate--Order in der pOrder in der päädiatrischen diatrischen 
PalliativmedizinPalliativmedizin
Hier erfolgt umfangreiche AufklHier erfolgt umfangreiche Aufkläärung und Abstimmung rung und Abstimmung 
zwischen den Eltern und den behandelnden zwischen den Eltern und den behandelnden ÄÄrzten im rzten im 
VorfeldVorfeld
Diagnosen sind abgesichertDiagnosen sind abgesichert
KrankenhKrankenhääuser und Notuser und Notäärzte sind informiertrzte sind informiert
Hier ist grds. Bindungswirkung anzunehmenHier ist grds. Bindungswirkung anzunehmen
aber:aber: strenge Voraussetzungen im Vorfeld und regelmstrenge Voraussetzungen im Vorfeld und regelmää--
ßßige Prige Prüüfung der Aktualitfung der Aktualitäät von Diagnose, Prognose und t von Diagnose, Prognose und 
PatientenwillenPatientenwillen
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PatientenverfPatientenverfüügung im gung im 
RettungsdienstRettungsdienst
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RettungsdienstRettungsdienst

Es mEs müüssen angesichts der Bedeutung des Rechtsguts ssen angesichts der Bedeutung des Rechtsguts 
„„LebenLeben““ und der Unumkehrbarkeit der Entscheidung die und der Unumkehrbarkeit der Entscheidung die 
gleichen strengen Kriterien gelten, wie vorstehend dargleichen strengen Kriterien gelten, wie vorstehend dar--
gelegtgelegt
Das Rettungsdienstpersonal muss also prDas Rettungsdienstpersonal muss also prüüfen:fen:

EinwilligungsfEinwilligungsfäähigkeit des Patienten bei Abfassen/Aktualisierung higkeit des Patienten bei Abfassen/Aktualisierung 
der Patientenverfder Patientenverfüügunggung
Auseinandersetzung mit konkreten Krankheitsbildern/VerletzungenAuseinandersetzung mit konkreten Krankheitsbildern/Verletzungen
ÄÄrztliche Beratungrztliche Beratung
AktualitAktualitäät des Willenst des Willens
AuthentizitAuthentizitäät der Patientenverft der Patientenverfüügunggung
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RettungsdienstRettungsdienst

In ZweifelsfIn Zweifelsfäällen muss das Rettungsdienstpersonal llen muss das Rettungsdienstpersonal 
auaußßerdem den mutmaerdem den mutmaßßlichen Willen anhand der o.g.  lichen Willen anhand der o.g.  
Kriterien prKriterien prüüfen ermitteln (religifen ermitteln (religiööse/weltanschauliche se/weltanschauliche 
ÜÜberzeugungen, persberzeugungen, persöönliche Lebensentscheidungen nliche Lebensentscheidungen 
usw.)usw.)
Ferner ist ggf. zu prFerner ist ggf. zu prüüfen, ob eine vormundschaftliche fen, ob eine vormundschaftliche 
Genehmigung einzuholen wGenehmigung einzuholen wäärere
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Wie soll in kurzer Zeit durch das RDWie soll in kurzer Zeit durch das RD--
Personal eine solche PrPersonal eine solche Prüüfung fung 

gewgewäährleistet werden?hrleistet werden?

? ? ?? ? ?
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In der Regel gar nicht!In der Regel gar nicht!

Die PrDie Prüüfung und Beachtung der Patientenverffung und Beachtung der Patientenverfüügung gung 
bleibt der spbleibt der spääteren klinischen Behandlung teren klinischen Behandlung 

vorbehalten!vorbehalten!

Das bedeutet nicht, dass der Wille des Patienten Das bedeutet nicht, dass der Wille des Patienten 
missachtet wird, er wird nur spmissachtet wird, er wird nur spääter nach einer ter nach einer 

eingehenden Preingehenden Prüüfung beachtet.fung beachtet.

Die PatientenverfDie Patientenverfüügung ist auf den klinischen Bereich gung ist auf den klinischen Bereich 
ausgelegt und in der Regel kein Instrument fausgelegt und in der Regel kein Instrument füür den r den 

Rettungsdienst!Rettungsdienst!
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AusnahmenAusnahmen

(Patient ist einwilligungsf(Patient ist einwilligungsfäähig und lehnt nach eingehenhig und lehnt nach eingehen--
der und wiederholter Aufklder und wiederholter Aufkläärung Behandlung ab)rung Behandlung ab)
Ausnahme:Ausnahme: Notarzt kommt zu dem Entschluss, dass ReNotarzt kommt zu dem Entschluss, dass Re--
animationsversuche nicht mehr Erfolg versprechend sindanimationsversuche nicht mehr Erfolg versprechend sind
DNRDNR--OO--Projekt der Deutschen Akademie fProjekt der Deutschen Akademie füür Kinderheilr Kinderheil--
kunde und Jugendmedizin sowie des Bundesarbeitskunde und Jugendmedizin sowie des Bundesarbeits--
kreises pkreises päädiatrische Palliativmedizindiatrische Palliativmedizin

Eingehende Beratung der Eltern durch KlinikEingehende Beratung der Eltern durch Klinikäärzte rzte 
Vorabinformation an NotVorabinformation an Notäärzterzte
bei Alarmierung Information bei Alarmierung Information üüber DNRber DNR--OO
Aktualisierung im Abstand von 3 MonatenAktualisierung im Abstand von 3 Monaten
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Im Zweifel hat der Schutz des Im Zweifel hat der Schutz des 
Lebens Vorrang!Lebens Vorrang!
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Strafbarkeit und HaftungStrafbarkeit und Haftung

Die fehlerhafte Befolgung einer PatientenverfDie fehlerhafte Befolgung einer Patientenverfüügung fgung füührt hrt 
zur zivilrechtlichen Haftung auf Schadensersatz und zur zivilrechtlichen Haftung auf Schadensersatz und 
Schmerzensgeld (insbes. Schmerzensgeld (insbes. §§§§ 823 I, II, 253 BGB)823 I, II, 253 BGB)
Im Rettungsdienst greift die Amtshaftung, Im Rettungsdienst greift die Amtshaftung, §§ 839 I BGB 839 I BGB 
i.V.m. Art. 34 GGi.V.m. Art. 34 GG
Die fehlerhafte Befolgung einer PatientenverfDie fehlerhafte Befolgung einer Patientenverfüügung fgung füührt hrt 
ferner zur Strafbarkeitferner zur Strafbarkeit

bei Fahrlbei Fahrläässigkeit: ssigkeit: §§ 222 StGB222 StGB
bei Vorsatz: bei Vorsatz: §§§§ 212, 211 StGB212, 211 StGB
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Widerspruch zur Rechtslage beim Widerspruch zur Rechtslage beim 
Suizid(versuch)?Suizid(versuch)?
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Abgrenzung zum SuizidAbgrenzung zum Suizid

Verhalten eines Patienten mit PatientenverfVerhalten eines Patienten mit Patientenverfüügung und gung und 
eines Suizidenten sind auf die Beendigung des Lebens eines Suizidenten sind auf die Beendigung des Lebens 
gerichtetgerichtet
aber:aber: Wille des Patienten ist bei wirksamer PatientenverWille des Patienten ist bei wirksamer Patientenver--
ffüügung bindendgung bindend
Der SelbstmDer Selbstmöörder ist jedoch gegen seinen offenkundigen rder ist jedoch gegen seinen offenkundigen 
Willen, sterben zu wollen, zu rettenWillen, sterben zu wollen, zu retten
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Abgrenzung zum SuizidAbgrenzung zum Suizid
Grund:Grund:

Rechtsgut Rechtsgut „„LebenLeben““ ist als Grundwert gesellschaftlichen Lebens ist als Grundwert gesellschaftlichen Lebens 
nicht disponibel nicht disponibel 
Aus dem Grundrecht auf Leben gemAus dem Grundrecht auf Leben gemäßäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 
folgt nicht nur das Verbot ffolgt nicht nur das Verbot füür den Staat, in dieses Recht einzur den Staat, in dieses Recht einzu--
greifen, greifen, 
sondern auch die Pflicht des Staates, Leben aktiv mit geeignetensondern auch die Pflicht des Staates, Leben aktiv mit geeigneten
MaMaßßnahmen zu schnahmen zu schüützen (BVerfG)tzen (BVerfG)

Differenziere:Differenziere:
Der Patient, der lebensverlDer Patient, der lebensverläängernde Mangernde Maßßnahmen ablehnt, will nahmen ablehnt, will 
nicht primnicht primäär seinen Tod, sondern lehnt hauptsr seinen Tod, sondern lehnt hauptsäächlich die Bechlich die Be--
handlung ab (der Tod ist handlung ab (der Tod ist „„nurnur““ mittelbare Folge). Hier geht das mittelbare Folge). Hier geht das 
Selbstbestimmungsrecht der Schutzpflicht vor.Selbstbestimmungsrecht der Schutzpflicht vor.
Der Suizident will unmittelbar und ausschlieDer Suizident will unmittelbar und ausschließßlich seinen Tod. lich seinen Tod. 
Hier geht die Schutzpflicht  dem Selbstbestimmungsrecht der Hier geht die Schutzpflicht  dem Selbstbestimmungsrecht der 
vor.vor.
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Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Karsten Fehn,Prof. Dr. Karsten Fehn,
RechtsanwaltRechtsanwalt
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